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I Y .  A b s c h n i t t  

Die Aufgaben der Staatlichen Kontrolle

§9
(1) Die Tätigkeit der Staatlichen Kontrolle dient der 

Stärkung und Festigung der demokratischen Staatsmacht 
und dem Aufbau des Sozialismus.

(2) Die Staatliche Kontrolle stützt sich in ihrer Tätigkeit 
auf die aktive Mitwirkung der Werktätigen.

(3) Es ist Ehrenpflicht aller Staatsbürger, die Organe der 
Staatlichen Kontrolle von Fehlern, bürokratischen Erschei
nungen und Ungesetzlichkeiten in der Arbeit des Staats
und Wirtschaftsapparates und anderen Einrichtungen zu 
unterrichten.

§ 1 0
(1) Die Zentrale Kommission für Staatliche Kontrolle 

und ihre Organe haben vor allem folgende Aufgaben:

1. Kontrolle und Stellungnahme zur Verwirklichung der 
Gesetze über den Staatshaushalt und den Volkswirt
schaftsplan und Kontrolle über die Durchführung der 
Verordnungen und Beschlüsse der Regierung der Deut
schen Demokratischen Republik,

2. Kontrolle über den Schutz und die Festigung des sozia
listischen Eigentums,

3. Kontrolle der Produktions-, Wirtschafts-, Finanz- und 
allgemeinen Verwaltungstätigkeit der ihrer Kontrolle 
unterstehenden Einrichtungen, insbesondere die Kon
trolle über die Durchführung eines strengen Sparsam
keitsregimes,
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